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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1957

Norm

ABGB §879 BIIa1

ABGB §1233 ff

ZPO §41

Rechtssatz

Auch bei einer allgemeinen Gütergemeinschaft kann sich die Möglichkeit ergeben, daß ein Anspruch eines Ehegatten

gegen den anderen Teil nicht in die allgemeine Gütergemeinschaft einbezogen werden darf, so zB der

Schadenersatzanspruch des durch eine strafbare Handlung des einen Ehegatten verletzten anderen Teiles. Derselbe

Grundsatz muß auch für Kostenforderungen des einen Ehegatten gelten, die ihm durch die Prozeßführung des

anderen Teiles entstanden sind. Ein entgegenstehender Vertragswille ist dann unbeachtlich, wenn dadurch ein gegen

die guten Sitten verstoßender Zustand geschaffen würde.
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Veröff: EvBl 1957/187 S 263

10 Ob 508/95

Entscheidungstext OGH 28.11.1995 10 Ob 508/95

Vgl auch; nur: Auch bei einer allgemeinen Gütergemeinschaft kann sich die Möglichkeit ergeben, daß ein

Anspruch eines Ehegatten gegen den anderen Teil nicht in die allgemeine Gütergemeinschaft einbezogen werden

darf, so zB der Schadenersatzanspruch des durch eine strafbare Handlung des einen Ehegatten verletzten

anderen Teiles. Derselbe Grundsatz muß auch für Kostenforderungen des einen Ehegatten gelten, die ihm durch

die Prozeßführung des anderen Teiles entstanden sind. (T1) Veröff: SZ 68/226
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